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(54) AUFBEWAHRUNGSEINRICHTUNG UND VERFAHREN ZU IHRER NUTZUNG

(57) Es wird eine Aufbewahrungseinrichtung (1) vor-
geschlagen, die mindestens einen Aufbewahrungsbe-
hälter (2) und mindestens eine biegeelastische Informa-
tionsträgerkarte (3) umfasst. In der Außenfläche der Ge-
häusewand (22) eines Behältergehäuses (15) des Auf-
bewahrungsbehälters (2) ist mindestens eine Kartenauf-
nahme (54) ausgebildet, in die eine Informationsträger-
karte (3) unter Einnahme einer Gebrauchsposition ein-
steckbar ist. Die Kartenaufnahme (54) ist von einem mit
der Gehäusewand (22) einstückigen Begrenzungsrah-
men (56) umrahmt, der seitlich im Bereich einer Ober-

seite je einen Karten-Einführspalt (77) und an der Unter-
seite eine Eingriffsaussparung (78) definiert. Die Infor-
mationsträgerkarte (3) kann unter elastischem verbiegen
durch die Karten-Einführspalte (77) hindurch in die Kar-
tenaufnahme (54) eingesteckt werden. Die Eingriffsaus-
sparung (78) erlaubt den Eingriff eines Fingers zum be-
darfsgemäßen Herausziehen der Informationsträgerkar-
te (3). Vorgeschlagen wird ferner ein Verfahren zum Ein-
setzen und zum Entnehmen einer Informationsträgerkar-
te in eine Kartenaufnahme (54) und aus einer Kartenauf-
nahme (54).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufbewahrungsein-
richtung, mit mindestens einem Aufbewahrungsbehälter,
der ein Behältergehäuse mit einer einen Aufbewah-
rungsraum begrenzenden Gehäusewand aufweist, wo-
bei in der Außenfläche der Gehäusewand mindestens
eine einem im Wesentlichen rechteckigen Umriss auf-
weisende Kartenaufnahme ausgebildet ist, die randseitig
zumindest von zwei sich in einer Querrichtung mit Ab-
stand gegenüberliegenden seitlichen Randflächen so-
wie einer sich zwischen den beiden seitlichen Randflä-
chen erstreckenden oberen Randfläche begrenzt ist, wo-
bei im Bereich der beiden seitlichen Randflächen jeweils
eine sich längs der seitlichen Randfläche erstreckende
Halterippe ausgebildet ist, die einer Grundfläche der Kar-
tenaufnahme mit Abstand vorgelagert ist und gemein-
sam mit dieser Grundfläche einen Halteschlitz definiert,
und mit mindestens einer bezüglich dem Aufbewah-
rungsbehälter gesonderten rechteckigen Informations-
trägerkarte, die wahlweise in einer Bereitschaftsposition
außerhalb der Kartenaufnahme oder in einer in die Kar-
tenaufnahme eingesteckten Gebrauchsposition ange-
ordnet werden kann, wobei sie in der Gebrauchsposition
mit einander entgegengesetzten seitlichen Karten-
Randabschnitten jeweils in einen der beiden Halteschlit-
ze eintaucht, sodass sie an einem Herausfallen aus der
Kartenaufnahme gehindert und durch eine seitlich von
den beiden Halterippen begrenzte Sichtöffnung hindurch
erkennbar ist.
[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum
Einsetzen und zum Entnehmen einer Informationsträger-
karte in eine Kartenaufnahme und aus einer Kartenauf-
nahme bei einer Aufbewahrungseinrichtung der vorge-
nannten Art.
[0003] Eine aus der EP 2 485 874 B1 bekannte Auf-
bewahrungseinrichtung dieser Art umfasst einen Aufbe-
wahrungsbehälter, dessen Behältergehäuse ein rechte-
ckig konturiertes kistenförmiges Gehäuseunterteil und
einen an dem Gehäuseunterteil verschwenkbar gelager-
ten Gehäusedeckel aufweist. Außen in einer Vorder-
wand des Gehäuseunterteils sind schachtartig ausgebil-
dete Kartenaufnahmen zum lösbaren Einstecken je einer
im Scheckkartenformat gestalteten Informationsträger-
karte ausgebildet. Die Kartenaufnahme ist an ihrer Ober-
seite zum Verhindern eines Herausfallens der einge-
steckten Informationsträgerkarte durch eine obere Rand-
fläche begrenzt, die von einem Vorsprung des Gehäu-
sedeckels gebildet ist. Bei hochgeschwenktem Gehäu-
sedeckel ist somit diese obere Randfläche von der Kar-
tenaufnahme entfernt, sodass eine nach oben weisende
Einstecköffnung der Kartenaufnahme freigegeben ist,
durch die hindurch die Informationsträgerkarte nach Be-
darf zur Einnahme einer Gebrauchsposition einsteckbar
oder zur Einnahme einer Bereitschaftsposition heraus-
ziehbar ist. In der eingesteckten Gebrauchsposition ist
die Informationsträgerkarte mit ihren beiden seitlichen
Karten-Randabschnitten in je einen Halteschlitz einge-

steckt, der im Bereich seitlicher Randflächen der Karten-
aufnahme durch eine zwischen der Grundfläche der Kar-
tenaufnahme und eine diesbezüglich mit Abstand vorge-
lagerte Halterippe definiert ist. Eine gewisse Problematik
ist mit den Kartenaufnahmen dahingehend verbunden,
dass sie die Stabilität der Gehäusewand des Behälter-
gehäuses beeinträchtigen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde,
Maßnahmen zu treffen, die in Verbindung mit einer guten
Handhabbarkeit der Informationsträgerkarte eine ver-
besserte Stabilität eines mit mindestens einer Kartenauf-
nahme ausgestatteten Behältergehäuses gewährleis-
ten.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Aufbe-
wahrungseinrichtung in Verbindung mit den eingangs
genannten Merkmalen erfindungsgemäß vorgesehen,

- dass die Kartenaufnahme an ihrer der oberen Rand-
fläche in einer Höhenrichtung mit Abstand gegenü-
berliegenden Unterseite durch eine sich zwischen
den beiden Halterippen erstreckende untere Rand-
fläche begrenzt ist, wobei sämtliche Randflächen
der Kartenaufnahme von einem die Kartenaufnah-
me peripher umrahmenden Begrenzungsrahmen
gebildet sind, der integral mit einem einstückigen
Wandabschnitt der Gehäusewand ausgebildet ist,

- dass jede Halterippe kürzer ist als die ihr zugeord-
nete seitliche Randfläche der Kartenaufnahme und
jede Halterippe mit einer oberen Stirnfläche in einem
Abstand vor der oberen Randfläche der Kartenauf-
nahme endet, wobei der dadurch gebildete Zwi-
schenraum jeweils einen Karten-Einführspalt defi-
niert, durch den hindurch die über biegeelastische
Eigenschaften verfügende Informationsträgerkarte
in Verbindung mit einem reversiblen Biegevorgang
unter gleichzeitigem, von ober her erfolgendem Ein-
stecken der Karten-Randabschnitte in die Halte-
schlitze aus der Bereitschaftsposition in die Ge-
brauchsposition bringbar ist,

- und dass der Begrenzungsrahmen im Bereich der
unteren oder oberen Randfläche der Kartenaufnah-
me lokal durch eine von den beiden seitlichen Rand-
flächen beabstandete Eingriffsaussparung unter-
brochen ist, deren Länge geringer ist als der lichte
Abstand zwischen den beiden Halterippen und
durch die hindurch die in der Gebrauchsposition be-
findliche Informationsträgerkarte mit einem Finger
hintergreifbar und unter elastischem Verbiegen und
Auswölben durch die Sichtöffnung hindurch in die
Bereitschaftsposition herausziehbar ist.

[0006] Die Aufgabe wird ferner bei einem Verfahren
der eingangs genannten Art dadurch gelöst,

- dass die Informationsträgerkarte zum Einsetzen in
eine Kartenaufnahme in Verbindung mit einem re-
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versiblen Biegevorgang von oben her durch die Kar-
ten-Einführspalte hindurch mit ihren beiden seitli-
chen Karten-Randabschnitte in die Halteschlitze ein-
gesteckt wird, und dass die Informationsträgerkarte
zum Entnehmen aus einer Kartenaufnahme durch
die Eingriffsaussparung hindurch mit einem Finger
hintergriffen und unter elastischem Verbiegen und
Auswölben durch die Sichtöffnung hindurch aus der
Kartenaufnahme herausgezogen wird.

[0007] Auf diese Weise ist die Kartenaufnahme abge-
sehen von der Eingriffsaussparung durch einen in sich
geschlossenen Begrenzungsrahmen umrahmt, der in
seiner Gesamtheit an einem einstückigen
Wandabschnitt der Gehäusewand ausgebildet ist und
sich somit nicht aus Bestandteilen mehrerer gesonderter
Behälterbestandteile zusammensetzt. Durch den Be-
grenzungsrahmen erfährt die Gehäusewand eine Aus-
steifung, was trotz Bereitstellung einer Kartenaufnahme
eine hohe Stabilität für die Gehäusewand gewährleistet.
Da die Eingriffsaussparung nur den Eingriff einer Finger-
kuppe ermöglichen muss, kann sich ihre Breite auf eine
Fingerbreite beschränken, sodass der Begrenzungsrah-
men eine nur geringfügige, sich auf die Stabilisierungs-
funktion nicht nachteilig auswirkende Unterbrechung hat.
Ungeachtet der peripheren rahmenförmigen Begren-
zung der Kartenaufnahme kann die Informationsträger-
karte sehr einfach in ihre Gebrauchsposition eingesteckt
und bei Bedarf auch wieder in die vom Behältergehäuse
getrennte Bereitschaftsposition herausgezogen werden.
Hierzu wird eine Informationsträgerkarte verwendet, die
über biegeelastische Eigenschaften verfügt sodass sie
eine hohe Flexibilität hat. Sie besteht insbesondere aus
einem elastischen Kunststoffmaterial, beispielsweise
aus PVC. Die beiden seitlichen Halterippen sind kürzer
als die seitlichen Randflächen der Kartenaufnahme, so-
dass sie mit einem Abstand vor der oberen Randfläche
der Kartenaufnahme enden, wobei der dadurch gebilde-
te Zwischenraum einen Karten-Einführspalt definiert, der
es erlaubt, die Informationsträgerkarte in Verbindung mit
einem Biegevorgang durch die Karten-Einführspalte hin-
durch von oben her in die beiden Halteschlitze einzu-
schieben. Sobald die Informationsträgerkarte in der Kar-
tenaufnahme sitzt, stützt sie sich in der Höhenrichtung
an der oberen und an der unteren Randfläche ab und ist
somit verliersicher gehalten. Der zwischen den beiden
Halterippen vorhandene Freiraum fungiert als Sichtöff-
nung, durch die hindurch die Informationsträgerkarte er-
kennbar ist und die es ermöglicht, auf die Informations-
trägerkarte aufgebrachte Informationen abzulesen. Das
Entnehmen der eingesteckten Informationsträgerkarte
ist wiederum mit einem elastischen Biegevorgang ver-
bunden, erfolgt jedoch nicht durch Herausschieben
durch die Karten-Einführspalte hindurch, sondern nach
vorne hin unmittelbar durch die Sichtöffnung hindurch.
Die in dem Begrenzungsrahmen ausgebildete Ein-
griffsaussparung erlaubt es einem Nutzer, die Fingerkup-
pe eines Fingers in die Kartenaufnahme und dort in den

hinter der eingesteckten Informationsträgerkarte liegen-
den Bereich einzuführen und gleichzeitig oder anschlie-
ßend auf die Rückseite der Informationsträgerkarte ein-
zuwirken. Selbige kann dadurch nach vorne durch die
Sichtöffnung hindurch herausgezogen werden. Ermög-
licht wird dies dadurch, dass sich der Abstand zwischen
den beiden Karten-Randabschnitten aufgrund eines
Auswölbens der sich randseitig an den Halterippen ab-
stützenden Informationsträgerkarte verringert, sodass
die Informationsträgerkarte an den der Sichtöffnung zu-
gewandten Längsseiten aus den Halteschlitzen heraus-
treten kann.
[0008] Die Informationsträgerkarte hat vorzugsweise
die Größe einer sogenannten Scheckkarte, wie sie häufig
als Bankkarte oder Kreditkarte Verwendung findet. Sie
hat insbesondere das Format ID-1 gemäß der Norm
ISO/IEC 7810. Der Umriss der Kartenaufnahme ist an
dieses Format angepasst, sodass die in der Gebrauchs-
position eingesteckt Informationsträgerkarte zuverlässig
verliersicher fixiert ist.
[0009] Bevorzugt ist die Kartenaufnahme derart in der
Gehäusewand des Behältergehäuses ausgebildet, dass
die obere Randfläche in einer üblichen Gebrauchsposi-
tion des Aufbewahrungsbehälters vertikal oben liegt.
Grundsätzlich kann die Kartenaufnahme aber mit belie-
biger Ausrichtung in der Gehäusewand ausgebildet sein,
beispielsweise auch derart, dass ihre obere Randfläche
in einer üblichen Gebrauchsposition des Aufbewah-
rungsbehälters seitlich oder unten angeordnet ist.
[0010] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.
[0011] Die Länge der Eingriffsaussparung ist bevor-
zugt auf das funktionell erforderliche Mindestmaß be-
schränkt. Beidseits an die Eingriffsaussparung schließt
sich je ein Längenabschnitt des die Eingriffsaussparung
aufweisenden oberen oder unteren Rahmenschenkels
des Begrenzungsrahmens ans. Diese beiden Längen-
abschnitte des Rahmenschenkels erstrecken sich ent-
lang der Sichtöffnung. Vorzugsweise ist die Eingriffsaus-
sparung mittig zwischen den beiden seitlichen Randflä-
chen der Kartenaufnahme angeordnet, sodass sich beid-
seits der Eingriffsaussparung gleich lange Längenab-
schnitte des zugeordneten Rahmenschenkels des Be-
grenzungsrahmens anschließen.
[0012] Vorzugsweise befindet sich die Eingriffsaus-
sparung ausschließlich in einem die untere Randfläche
der Kartenaufnahme definierenden unteren Rahmen-
schenkel des Begrenzungsrahmens. Im übrigen ist der
Begrenzungsrahmen zweckmäßigerweise ununterbro-
chen. Auf diese Weise sind die beiden Karten-Einführ-
spalte benachbart zu der oberen Randfläche der Karten-
aufnahme angeordnet, während sich die Eingriffsaus-
sparung im Bereich der gegenüberliegenden unteren
Randfläche der Kartenaufnahme befindet. Dies erleich-
tert das Herausziehen der Informationsträgerkarte, weil
ihre Seitenränder in demjenigen Höhenbereich, in dem
beim Herausziehen von der Rückseite her manueller
Druck ausgeübt wird, in den Haltschlitzen abgestützt sind

3 4 



EP 3 623 112 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

und sich folglich ein optimaler Wölbungsvorgang ausbil-
den kann. Zwischen jeder Halterippe und der Ein-
griffsaussparung erstreckt sich einer von zwei als Rah-
menschenkelabschnitte bezeichneten Längenabschnit-
ten des unteren Rahmenschenkels.
[0013] Es ist von Vorteil, wenn sich die Halterippen an
ihrer der oberen Stirnfläche entgegengesetzten Unter-
seite bis zur unteren Randfläche der Kartenaufnahme
erstrecken, wo sie zweckmäßigerweise einstückig in die
untere Randfläche übergehen.
[0014] Bevorzugt beträgt die Länge jedes Karten-Ein-
führspaltes 25% bis 35%, bevorzugt 30% der Länge einer
seitlichen Randfläche. Als zweckmäßig wird es erachtet,
wenn die Länge des Karten-Einführspaltes im Bereich
von 25% bis 35% der Länge der zugeordneten seitlichen
Randfläche beträgt.
[0015] Zumindest die obere Randfläche und die untere
Randfläche der Kartenaufnahme sind zweckmäßiger-
weise an je einem Rahmenschenkel des Begrenzungs-
rahmens ausgebildet, der als rippenartiger Vorsprung
von der Gehäusewand abragt.
[0016] Die Informationsträgerkarte kann beliebige In-
formationen tragen, die für die Nutzung des zugeordne-
ten Aufbewahrungsbehälters notwendig oder zweckmä-
ßig sind. Sie kann beispielsweise Inhaltsinformationen
bezüglich eines oder mehrerer in dem Aufbewahrungs-
raum aufbewahrter Objekte tragen. Solche Informatio-
nen können beispielsweise auf die Kartenoberfläche auf-
gedruckt sein, sodass sie in der Gebrauchsposition der
Informationsträgerkarte durch das Sichtfenster hindurch
visuell abgelesen werden können. Solche Informationen
können alphanumerisch oder mittels eines elektronisch
auslesbaren Codes realisiert sein. Mindestens eine In-
formation kann alternativ oder zusätzlich auch in einem
drahtlos auslesbaren elektronischen Baustein der Infor-
mationsträgerkarte enthalten sein, beispielsweise in ei-
nem für die sogenannte RFID-Technologie geeigneten
Transponder.
[0017] Bevorzugt hat das Behältergehäuse einen zu-
mindest im Wesentlichen rechteckigen Grundriss. Dies
begünstigt eine platzsparende Lagerung, insbesondere
auch in Fällen, in denen die Aufbewahrungseinrichtung
über mehrere Aufbewahrungsbehälter verfügt.
[0018] Insbesondere im Zusammenhang mit einem
rechteckigen Grundriss des Behältergehäuses ist es vor-
teilhaft, wenn das Behältergehäuse ein Gehäuseunterteil
aufweist, das über eine Bodenwand und eine vom Rand
der Bodenwand in einer Höhenrichtung des Behälterge-
häuses hochragende periphere Umfangswand der Ge-
häusewand aufweist. Durch die Umfangswand wird an
der der Bodenwand entgegengesetzten Oberseite eine
Zugriffsöffnung für den Aufbewahrungsraum umrahmt,
durch die hindurch Objekte in den Aufbewahrungsraum
eingelagert und auch wieder herausgenommen werden
können. Die Umfangswand setzt sich aus einer Vorder-
wand, einer der Vorderwand quer zu der Höhenrichtung
gegenüberliegenden Rückwand und zwei sich gegenü-
berliegenden und jeweils die Vorderwand mit der Rück-

wand verbindenden Seitenwänden zusammen. Bevor-
zugt besteht das Gehäuseunterteil wie insbesondere das
gesamte Behältergehäuse aus einem Kunststoffmateri-
al.
[0019] Mindestens eine Kartenaufnahme ist ein-
schließlich ihrer sämtlichen Randflächen bevorzugt au-
ßen an der Umfangswand des Gehäuseunterteils des
Behältergehäuses ausgebildet. Sie befindet sich vor-
zugsweise an der Vorderwand. Der gesamte Begren-
zungsrahmen ist somit einstückig mit Umfangswand aus-
gebildet.
[0020] Befindet sich die Kartenaufnahme an der Um-
fangswand des Gehäuseteils, ist es vorteilhaft, wenn die
obere Randfläche der Kartenaufnahme an einem rippen-
förmigen oberen Rahmenschenkel des Begrenzungs-
rahmens ausgebildet ist, der im Bereich der in der Hö-
henrichtung orientierten Oberseite der Umfangswand
angeordnet ist und als eine Versteifungsrippe der Um-
fangswand fungiert. Die Einstückigkeit zwischen diesem
oberen Rahmenschenkel und der Umfangswand bewirkt
eine Aussteifung der Umfangswand am oberen Rand der
Kartenaufnahme insbesondere auch dann, wenn die Zu-
griffsöffnung unabgedeckt ist.
[0021] Das Behältergehäuse kann als einziges Ge-
häuseteil über das Gehäuseunterteil verfügen. In diesem
Fall bleibt die Zugriffsöffnung ständig offen.
[0022] Alternativ enthält das Behältergehäuse zusätz-
lich zu dem Gehäuseunterteil einen Gehäusedeckel, der
an dem Gehäuseunterteil um eine zu der Höhenrichtung
rechtwinkelige Schwenkachse verschwenkbar gelagert
ist, sodass er wahlweise in eine die Zugriffsöffnung ab-
deckende Schließstellung und in mindestens eine die Zu-
griffsöffnung freigebende Offenstellung verschwenkbar
ist. Da der Begrenzungsrahmen der Kartenaufnahme in-
tegral mit einem einstückigen Wandabschnitt der Gehäu-
sewand des Gehäuseunterteils ausgebildet ist, sich also
in seiner Gesamtheit an der Umfangswand befindet, be-
hält die Umfangswand eine hohe Steifigkeit unabhängig
davon, ob der Gehäusedeckel die Schließstellung oder
eine Offenstellung einnimmt.
[0023] Der Gehäusedeckel hat keine Begrenzungs-
funktion bezüglich der Kartenaufnahme. Die in der Kar-
tenaufnahme platzierte Informationsträgerkarte ist somit
unabhängig von der Stellung des Gehäusedeckels im-
mer mit der gleichen Zuverlässigkeit fixiert.
[0024] Vorzugsweise ist das Behältergehäuse so aus-
gebildet, dass der Gehäusedeckel in der Schließstellung
mit dem Gehäuseunterteil lösbar verriegelbar ist. Ent-
sprechende Verriegelungsmittel befinden sich zweck-
mäßigerweise außen an der Vorderseite des Behälter-
gehäuses. Sie umfassen beispielsweise einen Drehrie-
gel.
[0025] Für die manuelle Handhabung des mindestens
einen Aufbewahrungsbehälters ist es vorteilhaft, wenn
sein Behältergehäuse außen an einer in einer Höhen-
richtung weisenden Oberseite über einen oberen Hand-
griff verfügt, der mit einer Hand umgreifbar ist. Dieser
obere Handgriff kann prinzipiell starr ausgebildet sein,

5 6 



EP 3 623 112 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ist jedoch zweckmäßigerweise derart schwenkbar am
Behältergehäuse gelagert, dass er wahlweise in eine an
das Behältergehäuse herangeschwenkte Nichtge-
brauchsstellung oder in eine vom Behältergehäuse weg-
geschwenkte und nach oben ragende Gebrauchsstel-
lung verschwenkbar ist.
[0026] Wenn der Aufbewahrungsbehälter über einen
Gehäusedeckel verfügt, ist es zweckmäßig, wenn der
obere Handgriff außen an dem Gehäusedeckel angeord-
net ist. Wird der Gehäusedeckel in eine Offenstellung
verschwenkt, macht der obere Handgriff die Schwenk-
bewegung mit.
[0027] Zusätzlich oder alternativ kann das Behälterge-
häuse außen an einer rechtwinkelig zu der Höhenrich-
tung des Behältergehäuses orientierten Vorderseite über
einen Front-Handgriff verfügen. Der Front-Handgriff
kann unbeweglich am Behältergehäuse angebracht
sein, ist jedoch vorzugsweise schwenkbar gelagert, so-
dass er wahlweise in einer an das Behältergehäuse he-
rangeschwenkten Nichtgebrauchsstellung oder in einer
vom Behältergehäuse weggeschwenkten Gebrauchs-
stellung positionierbar ist. Verfügt das Behältergehäuse
über ein Gehäuseunterteil, befindet sich der Front-Hand-
griff zweckmäßigerweise ausschließlich an dem Gehäu-
seunterteil, und zwar unabhängig davon, ob daran ein
Gehäusedeckel angeordnet ist oder nicht.
[0028] Eine optimale Variabilität bei der Handhabung
eines Aufbewahrungsbehälters ist gegeben, wenn am
Behältergehäuse sowohl ein oberer Handgriff als auch
ein Front-Handgriff angeordnet ist.
[0029] In einer vorteilhaften Ausgestaltung umfasst die
Aufbewahrungseinrichtung eine Regalstruktur, in der der
mindestens eine Aufbewahrungsbehälter während sei-
nes Nichtgebrauchs in herausziehbarer Weise aufnehm-
bar ist. In diesem Zusammenhang ist es von Vorteil, wenn
der Aufbewahrungsbehälter an der Au-βenseite des Be-
hältergehäuses eine Führungseinrichtung aufweist, die
mit einer an der Regalstruktur angeordneten, ebenfalls
zu der Aufbewahrungseinrichtung gehörenden Gegen-
Führungseinrichtung zusammenpasst. Bevorzugt sind
sowohl die Führungseinrichtung als auch die Gegen-
Führungseinrichtung schienenartig strukturiert und grei-
fen linear verschiebbar ineinander ein, was ein leichtgän-
giges Herausziehen oder Einschieben des Aufbewah-
rungsbehälters aus der Regalstruktur beziehungsweise
in die Regalstruktur begünstigt.
[0030] Die Aufbewahrungseinrichtung kann nur einen
einzigen Aufbewahrungsbehälter enthalten. Vorteilhaft
ist es jedoch, wenn sie mehrere Aufbewahrungsbehälter
umfasst, die in einer Höhenrichtung aufeinander stapel-
bar sind. Sie können dadurch platzsparend gelagert wer-
den.
[0031] Es ist vorteilhaft, wenn jeder der mehreren sta-
pelbaren Aufbewahrungsbehälter an seinem Behälter-
gehäuse im Bereich der Unterseite eine untere Kopp-
lungseinrichtung und im Bereich der Oberseite eine obe-
re Kopplungseinrichtung aufweist, wobei diese beiden
Kopplungseinrichtungen derart aneinander angepasst

sind, dass in einer Höhenrichtung unmittelbar aufeinan-
dergestapelte Aufbewahrungsbehälter durch Zusam-
menwirken der oberen Kopplungseinrichtung des jeweils
unteren Aufbewahrungsbehälters und der unteren Kopp-
lungseinrichtung des jeweils oberen Aufbewahrungsbe-
hälters in voneinander unabhebbarer Weise lösbar mit-
einander koppelbar sind.
[0032] Wenn die Aufbewahrungsbehälter ein Gehäu-
seunterteil und einen diesbezüglich verschwenkbaren
Gehäusedeckel aufweisen, wobei diese beiden Kompo-
nenten durch Verriegelungsmittel in einer Schließstel-
lung des Gehäusedeckels lösbar verriegelbar sind, ist es
vorteilhaft, wenn die Verriegelungsmittel eine Mehrfach-
funktion erfüllen und auch als Bestandteile mindestens
einer der Kopplungseinrichtungen ausgebildet sind.
[0033] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der bei-
liegenden Zeichnungen näher erläutert. In dieser zeigen:

Figur 1 eine bevorzugte erste Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Aufbe-
wahrungseinrichtung mit einem per-
spektivisch abgebildeten Aufbewah-
rungsbehälter und zwei Informati-
onsträgerkarten, wobei eine der In-
formationsträgerkarten in der am
Aufbewahrungsbehälter fixierten
Gebrauchsposition und eine weitere
Informationsträgerkarte in einer vom
Aufbewahrungsbehälter entfernten
Bereitschaftsposition gezeigt ist,

Figur 2 den in Figur 1 strichpunktierten Aus-
schnitt II in einer vergrößerten Dar-
stellung, wobei strichpunktiert eine
die Gebrauchsposition einnehmen-
de Informationsträgerkarte ange-
deutet ist,

Figur 3 eine Vorderansicht des Aufbewah-
rungsbehälters aus Figur 1 mit Blick-
richtung gemäß Pfeil III aus Figur 1,

Figur 4 eine partielle Schnittdarstellung des
Aufbewahrungsbehälters gemäß
Schnittlinie IV-IV in Figur 3 im Be-
reich einer der Kartenaufnahmen,
wobei eine in die Gebrauchsposition
in der Kartenaufnahme befindliche
Informationsträgerkarte strichpunk-
tiert angedeutet ist,

Figuren 5 und 6 den in Figur 1 strichpunktiert um-
rahmten Ausschnitt II im Zusammen-
hang mit zwei aufeinanderfolgenden
Phasen des Vorgangs des Einste-
ckens der Informationsträgerkarte in
die Gebrauchsposition,
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Figur 7 in einer den Figuren 5 und 6 entspre-
chenden Darstellungsweise den Zu-
stand einer ihre Gebrauchsposition
in der Kartenaufnahme einnehmen-
den Informationsträgerkarte im Mo-
ment des Ansetzens eines schema-
tisch angedeuteten Fingers im Be-
reich der Eingriffsaussparung zum
Zwecke des Entnehmens der Infor-
mationsträgerkarte,

Figur 8 in einer der Figur 7 entsprechenden
Darstellungsweise den Vorgang des
Entnehmens einer Informationsträ-
gerkarte durch Herausziehen aus
der Kartenaufnahme mittels eines
durch die Eingriffseinsparung hin-
durch hinter die Informationsträger-
karte greifenden Fingers,

Figur 9 eine isometrische Darstellung eines
Aufbewahrungsbehälters der Aufbe-
wahrungseinrichtung im in eine Of-
fenstellung verschwenktem Zustand
des Gehäusedeckels,

Figur 10 eine perspektivische Unteransicht
des Aufbewahrungsbehälters, und

Figur 11 einen aus zwei aufeinandergesta-
pelten und vertikal unabhebbar mit-
einander gekoppelten Aufbewah-
rungsbehältern der Aufbewahrungs-
einrichtung bestehenden Behälter-
stapel, wobei wie in den Figuren 9
und 10 die vorhandenen Kartenauf-
nahmen unbestückt sind und wobei
die beiden Aufbewahrungsbehälter
abgesehen von einer unterschiedli-
chen Bauhöhe identisch ausgebildet
sind.

[0034] Die insgesamt mit Bezugsziffer 1 bezeichnete
Aufbewahrungseinrichtung umfasst mindestens einen
Aufbewahrungsbehälter 2 und mindestens eine lösbar
an dem Aufbewahrungsbehälter 2 anbringbare Informa-
tionsträgerkarte 3. Der grundsätzliche Aufbau der Auf-
bewahrungsbehälter 2 ist aus den Figuren 1 bis 10 er-
sichtlich. Die Figur 11 zeigt zwei Aufbewahrungsbehälter
2 der Aufbewahrungseinrichtung 1 in einem unter Bil-
dung eines Behälterstapels 98 aufeinandergestapelten
Zustand.
[0035] Die Aufbewahrungseinrichtung 1 kann grund-
sätzlich entweder nur einen einzigen Aufbewahrungsbe-
hälter 2 oder auch mehrere Aufbewahrungsbehälter 2
enthalten. Mehrere Aufbewahrungsbehälter 2 sind vor-
zugsweise identisch ausgebildet oder unterscheiden
sich entsprechend der Darstellung in Figur 11 in ihrer

Höhe.
[0036] Die Informationsträgerkarte 3 hat vorzugsweise
einen rechteckigen Umriss und ist insbesondere in der
Größe einer Scheckkarte ausgeführt. Ihre Abmessungen
entsprechen insbesondere dem Format ID-1 gemäß der
Norm ISO/IEC 7810. Andere Abmessungen sind jedoch
ebenfalls möglich.
[0037] Die Informationsträgerkarte 3 besteht aus ei-
nem biegeelastischen Material, insbesondere aus einem
Kunststoffmaterial und bevorzugt aus PVC. Sie hat zwei
einander entgegengesetzte Kartenhauptflächen 4, die im
Folgenden zur besonderen Unterscheidung auch als vor-
dere Kartenhauptfläche 4a und als hintere Kartenhaupt-
fläche 4b bezeichnet werden. Bevorzugt ist die Karteno-
berfläche 5 mindestens einer der Kartenhauptflächen 4a,
4b, insbesondere diejenige der vorderen Kartenhaupt-
fläche 4a, mit in der Zeichnung nur schematisch ange-
deuteten Informationen 6 versehen, die bevorzugt auf-
gedruckt sind, grundsätzlich aber auch auf andere Weise
angebracht sein können. Bei den Informationen 6 handelt
es sich beispielsweise um sich auf die Nutzung des Auf-
bewahrungsbehälters 2 beziehende Informationen, bei-
spielsweise Informationen über einen Inhalt des Aufbe-
wahrungsbehälters 2.
[0038] Die Informationsträgerkarte 3 kann zusätzlich
oder alternativ mindestens einen nur in Figur 3 angedeu-
teten elektronischen Baustein 7 enthalten, in dem Infor-
mationen abgespeichert sind die mittels eines geeigne-
ten Empfängersystems drahtlos auslesbar sind. Bei die-
sem elektronischen Baustein 7 handelt es sich beispiels-
weise um den Transponder eines RFID-Systems.
[0039] Die Informationsträgerkarte 3 hat zwei in der
Kartenebene liegende, zueinander rechtwinkelige erste
und zweite Karten-Hauptachsen 8, 9. An den beiden ein-
ander entgegengesetzten, in der Achsrichtung der ersten
Karten-Hauptachse 8 orientierten Seiten hat die Informa-
tionsträgerkarte 3 jeweils einen sich in der Achsrichtung
der zweiten Karten-Hauptachse 9 erstreckenden seitli-
chen Karten-Randabschnitt 12. Die Informationsträger-
karte 3 hat außerdem an einer in der Achsrichtung der
zweiten Karten-Hauptachse 9 weisenden Seite einen
sich zwischen den seitlichen Karten-Randabschnitten 12
erstreckenden oberen Karten-Randabschnitt 13 und ei-
nem dem diesbezüglich entgegengesetzten Randbe-
reich der Informationsträgerkarte 3 zugeordneten, sich
ebenfalls zwischen den beiden seitlichen Karten-
Randabschnitten 12 erstreckenden unteren Karten-
Randabschnitt 14.
[0040] In ihrem unverformten Grundzustand hat die In-
formationsträgerkarte 3 eine ebene Ausdehnung. Sie er-
streckt sich dann in einer durch die beiden Karten-Haupt-
achsen 8, 9 aufgespannten Kartenebene. Schon mit ge-
ringfügiger manueller Krafteinwirkung ist die Informati-
onsträgerkarte 3 jedoch elastisch in sich verbiegbar, so-
dass sie eine gekrümmte Form aufweist, in der die erste
Karten-Hauptachse 8 bogenförmig gekrümmt ist und der
gegenseitige Abstand zwischen den beiden seitlichen
Karten-Randabschnitten 12 kleiner ist als im unverform-
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ten Grundzustand. Dieser im Folgenden auch als aus-
gewölbter Zustand bezeichnete Zustand der Informati-
onsträgerkarte 3 ist in Figur 8 ersichtlich.
[0041] Bei Wegnahme der manuellen Verformungs-
kraft kehrt die Informationsträgerkarte 3 aufgrund ihrer
Elastizität in den ebenen, unverformten Grundzustand
zurück.
[0042] Der Aufbewahrungsbehälter 2 hat ein Behälter-
gehäuse 15 mit einer Hochachse 16, einer dazu recht-
winkeligen Längsachse 17 und einer zu sowohl der
Hochachse 16 als auch der Längsachse 17 rechtwinke-
ligen Querachse 18. Die Achsrichtung der Hochachse
16 definiert eine mit dem gleichen Bezugszeichen 16 be-
zeichnete Höhenrichtung, während die Achsrichtung der
Längsachse 17 eine Längsrichtung 17 und die Achsrich-
tung der Querachse 18 eine Querrichtung 18 des Behäl-
tergehäuses 15 definiert. Exemplarisch bestimmen die
Abmessungen in der Höhenrichtung 16 eine Höhe, die
Abmessungen in der Längsrichtung 17 eine Tiefe und
die Abmessungen in der Querrichtung 18 eine Breite des
Behältergehäuses 15.
[0043] Bevorzugt hat das Behältergehäuse 15 in der
zur Hochachse 16 rechtwinkeligen Ebene einen rechte-
ckigen Umriss.
[0044] Das Behältergehäuse 15 hat eine Gehäuse-
wand 22, die einen im Gehäuseinnern ausgebildeten,
aus Figuren 4 und 9 ersichtlichen Aufbewahrungsraum
23 begrenzt. In dem Aufbewahrungsraum 23 können be-
liebige aufzubewahrende Objekte untergebracht wer-
den, beispielsweise Werkzeuge und insbesondere Elek-
trowerkzeuge.
[0045] Zweckmäßigerweise hat das Behältergehäuse
15 ein Gehäuseunterteil 24 und einen schwenkbeweg-
lich an dem Gehäuseunterteil 24 gelagerten Gehäuse-
deckel 25. Die Gehäusewand 22 besteht bei dem bevor-
zugt kistenförmigen Gehäuseunterteil 24 aus einer den
Aufbewahrungsraum 23 an der Unterseite abschließen-
den Bodenwand 26 und aus einer vom äußeren Rand
dieser Bodenwand 26 in der Höhenrichtung 16 nach
oben ragenden Umfangswand 27. Die Umfangswand 27
umschließt den Aufbewahrungsraum 23 rings um die
Hochachse 16 herum, wobei sie an ihrer der Bodenwand
26 entgegengesetzten Oberseite eine Zugriffsöffnung 28
für den Aufbewahrungsraum 23 umrahmt. Durch die Zu-
griffsöffnung 28 hindurch können Objekte in den Aufbe-
wahrungsraum 23 eingelegt und aus dem Aufbewah-
rungsraum 23 herausgenommen werden.
[0046] Die mit der Bodenwand 26 einstückige Um-
fangswand 27 setzt sich aus einer Vorderwand 32, einer
der Vorderwand 32 in der Längsrichtung 17 gegenüber-
liegenden Rückwand 33 und zwei Seitenwänden 34 zu-
sammen. Die Seitenwände 34 liegen sich in der Quer-
richtung 18 gegenüber und verbinden jeweils die Vorder-
wand 32 mit der Rückwand 33.
[0047] Der Gehäusedeckel 25 ist der Zugriffsöffnung
28 zugeordnet und ist, bevorzugt im Bereich der Rück-
wand 33, um eine zu der Höhenrichtung 16 rechtwinke-
lige Schwenkachse 35 verschwenkbar an dem Gehäu-

seunterteil 24 gelagert. Die Schwenkachse 35 verläuft
bevorzugt in der Querrichtung 18.
[0048] Im Rahmen einer in Figur 9 durch einen Dop-
pelpfeil angedeuteten Schwenkbewegung 36 kann der
Gehäusedeckel 25 wahlweise in einer auf der oberen
Randfläche 37 der Umfangswand 27 aufliegenden und
dadurch die Zugriffsöffnung 28 abdeckenden
Schließstellung oder in mindestens einer die Zugriffsöff-
nung 28 und somit auch den Aufbewahrungsraum 23
freigebenden Offenstellung verschwenkt werden. Die Fi-
gur 9 zeigt eine solche Offenstellung, in den anderen
Figuren nimmt der Gehäusedeckel 25 jeweils seine
Schließstellung ein.
[0049] Die Schließstellung des Gehäusedeckels 25 ist
zweckmäßigerweise lösbar verriegelbar. Hierzu finden
sich exemplarisch im Bereich der der Vorderwand 25 zu-
geordneten Vorderseite des Behältergehäuses 15 ge-
eignete Verriegelungsmittel 38, die manuell betätigbar
sind. Exemplarisch umfassen die Verriegelungsmittel 38
einen am Gehäusedeckel 25 drehbar gelagerten
Drehriegel 42 und einen außen an der Vorderwand 32
angeordneten Verriegelungsvorsprung 43. Der Drehrie-
gel 42 ist um eine in der Schließstellung des Gehäuse-
deckels 25 zu der Längsachse 17 parallele Drehachse
44 verdrehbar und kann auf diese Weise wahlweise in
und außer Verriegelungseingriff mit dem zugeordneten
Verriegelungsvorsprung 43 gebracht werden.
[0050] Gemäß einem nicht illustrierten Ausführungs-
beispiel kann der Aufbewahrungsbehälter 2 auch ohne
Gehäusedeckel 25 ausgeführt sein. Das Behältergehäu-
se 15 besteht dann bevorzugt nur aus dem kistenförmi-
gen Gehäuseunterteil 24. In diesem Fall ist der Aufbe-
wahrungsraum 23 durch die ständig offene Zugriffsöff-
nung 28 hindurch jederzeit zugänglich.
[0051] Außen an der in der Höhenrichtung 16 orien-
tierten Oberseite weist das Behältergehäuse 15 zweck-
mäßigerweise einen oberen Handgriff 45 auf. Exempla-
risch ist dieser obere Handgriff 45 am Gehäusedeckel
25 angeordnet. Bevorzugt ist der obere Handgriff 45 re-
lativ zum Behältergehäuse 15 verschwenkbar, sodass
er wahlweise in einer an das Behältergehäuse 15 her-
angeschwenkten Nichtgebrauchsstellung 46 oder in min-
destens einer vom Behältergehäuse 15 weggeschwenk-
ten und nach oben ragenden Gebrauchsstellung 47 po-
sitionierbar ist. Die Schwenkbewegung 49 ist in Figur 1
durch einen gekrümmten Doppelpfeil angedeutet. In der
Zeichnung ist die Gebrauchsstellung 47 des oberen
Handgriffes 45 nur in Figur 1 gezeigt und dort strichpunk-
tiert angedeutet.
[0052] Der obere Handgriff 45 ist bevorzugt ein Bügel-
griff mit zwei Griffschenkeln und einem Verbindungssteg,
wobei er über die beiden Griffschenkel am Behälterge-
häuse 15, insbesondere an dem Gehäusedeckel 25 ver-
schwenkbar gelagert ist. Der Verbindungssteg ist zum
Tragen des Aufbewahrungsbehälters 2 mit einer Hand
umgreifbar.
[0053] Der obere Handgriff 45 nimmt in der Nichtge-
brauchsstellung 46 zweckmäßigerweise eine in dem Ge-
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häusedeckel 25 derart versenkte Position ein, dass er
nicht über eine in der Höhenrichtung 16 nach oben wei-
sende obere Deckelabschlussfläche 48 hinausragt.
[0054] Bei einem nicht gezeigten Ausführungsbeispiel
enthält die Aufbewahrungseinrichtung 1 mindestens ei-
nen Aufbewahrungsbehälter 2, der einen Aufbewah-
rungsraum 23 hat, der durch eine quer zu der Höhen-
richtung 16 aus dem Behältergehäuse 15 herausziehba-
re Schublade begrenzt ist. Der Aufbewahrungsbehälter
2 kann insgesamt als ein Schubladenbehälter ausgeführt
sein, der anstelle eines verschwenkbaren Gehäusede-
ckels eine feststehende obere Abschlusswand aufweist
und über eine oder mehrere nach Bedarf herausziehbare
oder einschiebbare Schubladen verfügt. Der Aufbewah-
rungsbehälter 2 kann auch kombiniert sowohl einen
durch einen Gehäusedeckel 25 verschlossenen Aufbe-
wahrungsraum 23 als auch mindestens eine Schublade
umfassen.
[0055] Von Vorteil ist es, wenn das Behältergehäuse
15 außen an einer rechtwinkelig zu der Höhenrichtung
16 orientierten Vorderseite einen Front-Handgriff 52 auf-
weist. Beim Ausführungsbeispiel ist dies der Fall, wobei
der Front-Handgriff 52 hier außen an der Vorderwand 32
angeordnet ist. Der Front-Handgriff 52 ist zusätzlich zu
dem oberen Handgriff 45 vorhanden, kann aber auch
alternativ zu dem oberen Handgriff 45 vorhanden sein.
[0056] Wie der obere Handgriff 45 kann auch der
Front-Handgriff 52 prinzipiell unverschwenkbar fest am
Behältergehäuse 15 angebracht sein. Vorteilhafter ist es
jedoch, wenn der Front-Handgriff 52, was beim Ausfüh-
rungsbeispiel realisiert ist, relativ zum Behältergehäuse
15 gemäß Doppelpfeil 53 verschwenkbar ist. Er kann
dann wahlweise in einer außen an die Vorderwand 32
herangeschwenkten Nichtgebrauchsstellung und in ei-
ner in Figur 9 strichpunktiert angedeuteten, nach vorne
von der Vorderwand 32 weggeschwenkten Gebrauchs-
stellung positioniert werden.
[0057] Zur Information über beispielsweise dem Inhalt
und/oder den Verwendungszweck ist jeder Aufbewah-
rungsbehälter 2 an der Außenfläche der Gehäusewand
22 seines Behältergehäuses 15 mit mindestens einer
Kartenaufnahme 54 ausgestattet, die es ermöglicht, eine
der schon erwähnten Informationsträgerkarten 3 unter
Einnahme einer Gebrauchsposition aufzunehmen. Der
Aufbewahrungsbehälter 2 bildet zusammen mit der min-
destens einen in der Gebrauchsposition befindlichen In-
formationsträgerkarte 3 eine Transporteinheit. Die Kar-
tenaufnahme 54 ist insbesondere als eine Wandvertie-
fung ausgebildet, in die die Informationsträgerkarte 3 lös-
bar einsteckbar ist.
[0058] Exemplarisch befinden sich unabhängig von-
einander zwei Kartenaufnahmen 54 am Gehäuseunter-
teil 24 des Behältergehäuses 15. Zusätzlich oder alter-
nativ könnte mindestens eine Kartenaufnahme 54 auch
an dem optionalen Gehäusedeckel 25 ausgebildet sein.
[0059] Exemplarisch befinden sich zwei Kartenauf-
nahmen 54 in der dem Aufbewahrungsraum 23 abge-
wandten Außenfläche 55 der Vorderwand 32 des Ge-

häuseunterteils 24. Die beiden Kartenaufnahmen 54 sind
je einem der beiden in der Querrichtung 18 orientierten
Endbereiche der Vorderwand 32 zugeordnet, an die sich
jeweils eine der Seitenwände 34 anschließt. Die beiden
Kartenaufnahmen 54 sind insbesondere spiegelsymme-
trisch zu einer Referenzebene angeordnet, die durch die
Hochachse 16 und die Längsachse 17 aufgespannt wird.
Die optionalen Verriegelungsmittel 38 und der optionale
Front-Handgriff 52 liegen bevorzugt mittig zwischen den
beiden in der Querrichtung 18 zueinander beabstande-
ten Kartenaufnahmen 54.
[0060] Mindestens eine Karteaufnahme 54 kann bei-
spielsweise auch an mindestens einer der beiden Sei-
tenwände 34 oder an der Rückwand 33 ausgebildet sein.
Es ist ferner durchaus möglich, das Gehäuseunterteil 25
insgesamt mit nur einer einzigen Kartenaufnahme 54
auszustatten. Diese befindet sich dann beispielsweise
außen an der Vorderwand 32 oder außen an einer der
beiden Seitenwände 34.
[0061] Bevorzugt sind sämtliche Kartenaufnahmen 54
des Aufbewahrungsbehälters 2 untereinander identisch
ausgebildet. Dies trifft auf das illustrierte Ausführungs-
beispiel zu.
[0062] In den Figuren 1 bis 3 ist die in dem in Figur 1
strichpunktiert umrahmten Bereich II abgebildete Karten-
aufnahme 54 unbestückt, während die in der Vorderan-
sicht rechtsliegende weitere Kartenaufnahme 54 mit ei-
ner Informationsträgerkarte 3 bestückt ist.
[0063] Befindet sich eine Informationsträgerkarte 3 au-
ßerhalb einer Kartenaufnahme 54, kann sie unabhängig
vom Aufbewahrungsbehälter 2 gehandhabt werden, bei-
spielsweise zur Aufbewahrung oder zur Ausstattung mit
den bereitzustellenden Informationen 6. Dieser vom Auf-
bewahrungsbehälter 2 getrennte Zustand der Informati-
onsträgerkarte 3 wird zur besseren Unterscheidung als
Bereitschaftposition der Informationsträgerkarte 3 be-
zeichnet. Im Gegensatz dazu wird von einer Gebrauchs-
position gesprochen, wenn die Informationsträgerkarte
3 ihrer Bestimmung entsprechend in eine Kartenaufnah-
me 54 unverlierbar eingesetzt ist.
[0064] Jede Kartenaufnahme 54 hat einen zumindest
im Wesentlichen rechteckigen Umriss, der an denjenigen
der aufzunehmenden Informationsträgerkarte 3 ange-
passt ist. Eine in der Gebrauchsposition befindliche In-
formationsträgerkarte 3 ist durch die Kartenaufnahme
peripher begrenzende Begrenzungsmittel, die einstückig
mit der Gehäusewand 22 ausgebildet sind, in der von
den beiden Karten-Hauptachsen 8, 9 aufgespannten
Kartenebene allseits abgestützt, sodass bezüglich der
Gehäusewand 22 kein oder ein nur geringes Bewe-
gungsspiel bleibt.
[0065] Die vorgenannten Begrenzungsmittel bestehen
aus einem zumindest im Wesentlichen rechteckig kon-
turierten Begrenzungsrahmen 56, der die Kartenaufnah-
me 54 unter Vorgabe deren Außenkontur peripher um-
rahmt. Die Kartenaufnahme 54 hat eine auch als Höhen-
richtung bezeichnete Hochachse 57 und eine auch als
Querrichtung bezeichnete Querachse 58, wobei sie ins-
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besondere so in die Gehäusewand 22 integriert ist, dass
ihre Hochachse 57 mit der Hochachse 16 des Behälter-
gehäuses 15 und ihre Querachse 58 mit der Querachse
18 des Behältergehäuses 16 gleichgerichtet ist.
[0066] Der Begrenzungsrahmen 56 hat einen der obe-
ren Randfläche 37 der Umfangswand 27 zugeordneten
und insbesondere benachbarten oberen Rahmenschen-
kel 62, der sich ebenso in der Querrichtung 58 erstreckt
wie ein in der Höhenrichtung 57 näher bei der Boden-
wand 26 liegender unterer Rahmenschenkel 63 des Be-
grenzungsrahmens 56. Der obere Rahmenschenkel 62
ist mit dem unteren Rahmenschenkel 63 durch zwei in
der Querrichtung 58 zueinander beabstandete und sich
jeweils in der Höhenrichtung 57 erstreckende seitliche
Rahmenschenkel 64, 65 verbunden. Der gesamte Be-
grenzungsrahmen 56 ist einstückig mit einem seinerseits
einstückigen Wandabschnitt 66 der Gehäusewand 22
ausgebildet, der beim Ausführungsbeispiel von einem
Teilbereich der Vorderwand 32 des Gehäuseunterteils
24 gebildet ist.
[0067] Die beiden seitlichen Rahmenschenkel 64, 65
definieren mit ihren der Kartenaufnahme 54 zugewand-
ten Längsseiten jeweils eine seitliche Randfläche 67. In
entsprechender Weise definieren der obere Rahmen-
schenkel 62 eine sich zwischen den beiden seitlichen
Randflächen 67 erstreckende, ebenfalls der Kartenauf-
nahme 54 zugewandte obere Randfläche 68 und der un-
tere Rahmenschenkel 63 eine nach oben zur Kartenauf-
nahme 54 weisende untere Randfläche 69. Durch diese
Randflächen 67, 68, 69 ist die Kartenaufnahme 54 peri-
pher umrandet.
[0068] Der Begrenzungsrahmen 56 umrahmt eine von
einem Abschnitt der Außenoberfläche 55 der Vorder-
wand 32 gebildete Grundfläche 72 der Kartenaufnahme
54. Diese Grundfläche 72 wird von dem Begrenzungs-
rahmen 56 in einer Tiefenrichtung 59, die exemplarisch
mit der Längsrichtung 17 des Behältergehäuses 15 zu-
sammenfällt, überragt.
[0069] Entlang den beiden seitlichen Randflächen 67
erstreckt sich jeweils eine Halterippe 74, die der Grund-
fläche 72 der Kartenaufnahme 54 in der Tiefenrichtung
59 mit Abstand vorgelagert ist. Jede Halterippe 74 ist
bevorzugt einstückig mit einem der beiden seitlichen
Rahmenschenkel 64, 64 ausgebildet und an dessen der
Kartenaufnahme 54 zugewandter Längsseite angeformt.
Der Zwischenraum zwischen der Grundfläche 72 und ei-
ner jeweiligen Halterippe 74 bildet einen Halteschlitz 73
für die in der Gebrauchsposition befindliche Informati-
onsträgerkarte 3. Der Halteschlitz 73 ist längsseits zur
Kartenaufnahme 54 hin offen, sodass die in der Ge-
brauchsposition befindliche Informationsträgerkarte mit
ihren beiden seitlichen Karten-Randabschnitten 12 in der
Querrichtung 58 in jeweils einen der Halteschlitze 73 ein-
tauchen kann. Auf diese Weise kann die Informations-
trägerkarte 3 nicht nach vorne aus der Kartenaufnahme
54 herausfallen.
[0070] Der Bereich zwischen den beiden Halterippen
74 ist offen. Er bildet eine Sichtöffnung 75, durch die hin-

durch die in der Kartenaufnahme 54 positionierte Infor-
mationsträgerkarte 3 erkennbar ist. Insbesondere er-
laubt die Sichtöffnung 75 ein Ablesen von auf der Infor-
mationsträgerkarte 3 befindlichen Informationen 6.
[0071] Oben und unten ist die Sichtöffnung 75 durch
den oberen Rahmenschenkel 62 und den unteren Rah-
menschenkel 63 begrenzt.
[0072] Jede Halterippe 74 ist kürzer als die ihr zuge-
ordnete seitliche Randfläche 67 der Kartenaufnahme 54.
Somit ist jede Halterippe 74 auch kürzer als jeder der
beiden seitlichen Rahmenschenkel 64, 65 des Begren-
zungsrahmens 56.
[0073] Jede Halterippe 74 erstreckt sich ausgehend
vom unteren Rahmenschenkel 63 in der Höhenrichtung
57 in Richtung zum oberen Rahmenschenkel 62, wobei
sie aber vor dem Erreichen des oberen Rahmenschen-
kels 62 endet. Dadurch verbleibt zwischen der oberen
Stirnfläche 76 einer jeweiligen Halterippe 74 und dem in
der Höhenrichtung 57 gegenüberliegenden Abschnitt der
oberen Randfläche 68 ein Zwischenraum, der aufgrund
seiner Funktion im Folgenden als Karten-Einführspalt 77
bezeichnet sei.
[0074] Im Bereich des Karten-Einführspaltes 77 ist die
Grundfläche 72 der Kartenaufnahme 54 nicht überdeckt.
Eine Überdeckung der Grundfläche 72 erfolgt aus-
schließlich durch die beiden Halterippen 74.
[0075] Die beiden Halterippen 74 gehen zweckmäßi-
gerweise einstückig in die untere Randfläche 69 bezie-
hungsweise in den unteren Rahmenschenkel 63 über.
Bei einem nicht illustrierten Ausführungsbeispiel endet
jede Halterippe 74 an der Unterseite in einem Abstand
vor dem unteren Rahmenschenkel 63, wobei es sich vor-
zugsweise aber nur um einen relativ geringen Abstand
handelt.
[0076] Die in der Höhenrichtung 57 gemessene Länge
des Karten-Einführspaltes 77 beträgt zweckmäßigerwei-
se nur 25% bis 35% der in der gleichen Richtung gemes-
senen Gesamtlänge der jeweils benachbarten seitlichen
Randfläche 67. Als besonders vorteilhaft wird eine Spalt-
länge von 30% der Länge der seitlichen Randfläche 67
erachtet.
[0077] Der mit der Umfangswand 27 des Gehäuseun-
terteils 24 einstückig ausgebildete Begrenzungsrahmen
56 ist im Bereich der unteren Randfläche 69 der Karten-
aufnahme 54 an einer Stelle durch eine Eingriffsausspa-
rung 78 unterbrochen, die zu jeder der beiden seitlichen
Randflächen 67 beabstandet ist. Die Eingriffsausspa-
rung 78 unterteilt den unteren Rahmenschenkel 63 in
zwei untere Rahmenschenkelabschnitte 63a, 63b, die
sich jeweils ausgehend von einem der beiden seitlichen
Rahmenschenkel 64, 65 in der Querrichtung 58 aufein-
ander zu erstrecken, wobei sie jedoch unter Bildung der
Eingriffsaussparung 78 mit einander zugewandten Stirn-
flächen 82 mit Abstand zueinander enden. Die zwischen
diesen beiden Stirnflächen 82 gemessene Länge der
Eingriffsaussparung 78 ist kleiner als der lichte Abstand
zwischen den beiden Halterippen 74. Zweckmäßigerwei-
se ist der Begrenzungsrahmens 56 ausschließlich durch
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die Eingriffsaussparung 78 unterbrochen und im übrigen
unterbrechungslos und ringsum in sich geschlossen.
[0078] Vorzugsweise geht die Grundfläche 72 der Kar-
tenaufnahme 54 durch die Eingriffsaussparung 78 hin-
durch flächenbündig in den sich unterhalb des unteren
Rahmenschenkels 63 anschließenden Abschnitt der Au-
ßenfläche 55 der Vorderwand 72 über.
[0079] Die einander zugewandten Stirnflächen 82 sind
vorzugsweise abgerundet oder abgeschrägt, derart,
dass die in der Querrichtung 58 gemessene Länge der
Eingriffsaussparung 78 mit zunehmender Entfernung
von der Grundfläche 72 größer wird.
[0080] Die Länge der Eingriffsaussparung 78 ist aus-
reichend groß bemessen, um von unten her eine Finger-
spitze hindurchschieben zu können, mit dem Ziel, eine
die Gebrauchsposition einnehmende Informationsträ-
gerkarte 3 aus der Kartenaufnahme 54 herauszuziehen.
Die bevorzugte, in der Querrichtung 58 gemessene Län-
ge der Eingriffsaussparung 78 liegt im Bereich der Breite
eines menschlichen Fingers. Vorzugsweise beträgt die
Länge zwischen zwei und drei Zentimetern.
[0081] In den Figuren 5 bis 8 ist eine bevorzugte Ver-
fahrensweise zur Nutzung der Informationsträgerkarte 3
im Zusammenhang mit einer Kartenaufnahme 54 illust-
riert.
[0082] Ausgangspunkt ist der in Figur 1 linker Hand
abgebildete Zustand, in dem sich die Informationsträger-
karte 3 in ihrer Bereitschaftsposition außerhalb der Kar-
tenaufnahme 54 befindet.
[0083] Um nun die Informationsträgerkarte 3 in die Ge-
brauchsposition in der Kartenaufnahme 54 einzusetzen,
wird die Informationsträgerkarte 3 gemäß Figur 5 mit ih-
rem unteren Karten-Randabschnitt 14 voraus auf der Hö-
he der beiden Karten-Einführspalte 77 von oben her in
die Kartenaufnahme 54 eingeschoben. Da die Grundflä-
che 72 bezüglich des Begrenzungsrahmens 56 vertieft
ist, geschieht dies im Zusammenhang mit einem elasti-
schen Verbiegen der Informationsträgerkarte 3 um einen
zu der ersten Karten-Hauptachse 8 parallelen Bereich.
Die Informationsträgerkarte 3 ist dabei an der dem Be-
trachter zugewandten Seite konkav gewölbt.
[0084] Bei dem Einführen durch die Karten-Einführ-
spalte 77 hindurch wird die Informationsträgerkarte 3 mit
ihren beiden seitlichen Karten-Randabschnitten 12 von
oben her in die nach oben offenen Halteschlitze 73 ein-
geschoben. Sie wird weiterhin gemäß Pfeil 83 in der Hö-
henrichtung 57 nach unten verschoben, sodass sie letzt-
lich gemäß Figur 6 über ihre gesamte in der Höhenrich-
tung 57 gemessene Höhe in der Kartenaufnahme 54 zu
liegen kommt. Zum Ende des Einschiebevorganges ge-
mäß Pfeil 83 schnappt der bis dahin nach vorne heraus-
gebogene obere Karten-Randabschnitt 13 gemäß Pfeil
84 in Richtung zur Grundfläche 72 und dadurch in die
Kartenaufnahme 54 hinein. Somit liegt der in Figur 7 ge-
zeigte Zustand vor, in dem die eingesteckt Informations-
trägerkarte 3 sich selbsttätig in den unverformten Grund-
zustand zurückgebogen hat und die eingesteckte Ge-
brauchsposition einnimmt.

[0085] In dieser Gebrauchsposition ist die Informati-
onsträgerkarte 3 mit Ausnahme der geringfügigen Un-
terbrechung im Bereich der Eingriffsaussparung 78
ringsum durch den Begrenzungsrahmen 56 abgestützt
und im Wesentlichen unbeweglich gehalten. Die Halte-
rippen 74 sorgen dafür, dass die Informationsträgerkarte
3 nicht nach vorne herausfallen kann.
[0086] Die Figuren 7 und 8 zeigen Verfahrensschritte
zum bewussten Entnehmen der Informationsträgerkarte
3 aus der Kartenaufnahme 54. Dies erfolgt beispielswei-
se dann, wenn aufgrund einer Änderung des Behälterin-
haltes ein Austausch der Informationsträgerkarte 3 erfol-
gen soll.
[0087] Bei dem Entnahmevorgang kommt die Ein-
griffsaussparung 78 zum Tragen. Durch sie hindurch
kann gemäß Pfeil 85 in Figur 7 die Fingerkuppe eines
menschlichen Fingers 86 derart von unten her in die Kar-
tenaufnahme 54 eingeführt werden, dass die Fingerkup-
pe 87 gemäß Figur 8 im Bereich des unteren Karten-
Randabschnittes 14 hinter der Informationsträgerkarte 3
zu liegen kommt, also zwischen der Informationsträger-
karte 3 und der Grundfläche 72. Dieser Vorgang ist auf-
grund der Fingerdicke mit einem elastischen Auswölben
der Informationsträgerkarte 3 durch die Sichtöffnung 75
hindurch verbunden. Die Informationsträgerkarte 3 ist an
der dem Betrachter zugewandten Seite um die Hochach-
se 57 konvex nach außen gewölbt.
[0088] Im nächsten Schritt wird der Finger 86 gemäß
Pfeil 88 in der Längsrichtung 17 vom Behältergehäuse
15 weggezogen, wobei die nach wie vor von der Finger-
kuppe 87 hintergriffene Informationsträgerkarte 3 unter
elastischem Verbiegen durch die Sichtöffnung 75 hin-
durch komplett gemäß Pfeil 91 aus der Kartenaufnahme
54 herausgezogen wird.
[0089] Bei dem Herausziehvorgang gemäß Pfeil 91
wird die Informationsträgerkarte 3 zunächst noch im Be-
reich ihrer beiden seitlichen Karten-Randabschnitte 12
durch die Halterippen 74 zurückgehalten. Mit zunehmen-
der Wölbung nähern sich die beiden seitlichen Karten-
Randabschnitte 12 jedoch soweit aneinander an, dass
die in der Querrichtung 58 gemessene Länge der Infor-
mationsträgerkarte 3 geringer ist als die lichte Weite der
Sichtöffnung 75 zwischen den beiden Halterippen 74.
Dann kann die Informationsträgerkarte 3 zwischen den
beiden Halterippen 74 hindurch aus der Kartenaufnahme
54 herausschnappen.
[0090] Für die geschilderte Handhabung ist es zwar
nicht zwingend, jedoch vorteilhaft, wenn die Eingriffsaus-
sparung 78 mittig zwischen den beiden seitlichen Rand-
flächen 67 angeordnet ist. Die beiden unteren Rahmen-
schenkelabschnitte 63a, 63b sind in diesem Fall gleich
lang.
[0091] Die Ausbildung der Eingriffsaussparung 78 in
dem unteren Rahmenschenkel 63 hat den Vorteil, dass
die Gehäusewand 22 dort aufgrund des relativ großen
Abstandes zur oberen Randfläche 37 der Umfangswand
27 relativ steif ist und durch die Unterbrechung des Be-
grenzungsrahmens 56 keine nachteilige Schwächung in

17 18 



EP 3 623 112 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der strukturellen Steifigkeit erfährt.
[0092] Grundsätzlich könnte die Eingriffsaussparung
78 aber auch in dem oberen Rahmenschenkel 62 vor-
gesehen sein.
[0093] Der obere Rahmenschenkel 62 ist zweckmäßi-
gerweise im Bereich der Zugriffsöffnung 28 ausgebildet,
sodass er im Bereich der oberen Randfläche 37 eine die
Umfangswand 27 aussteifende Versteifungsrippe bildet.
Es ist vorteilhaft, wenn die obere Randfläche 37 zumin-
dest teilweise an dem oberen Rahmenschenkel 62 aus-
gebildet ist.
[0094] Da der obere Rahmenschenkel 62 ununterbro-
chen ist und sich an dem gleichen einstückigen
Wandabschnitt 66 des Behältergehäuses 15 befindet, an
dem auch die anderen Bestandteile des Begrenzungs-
rahmens 56 ausgebildet sind - vorliegend an dem Ge-
häuseunterteil 24 - wird durch die Ausbildung der Kar-
tenaufnahme 54 die Steifigkeit der Gehäusewand 22
nicht beeinträchtigt.
[0095] Indem der die obere Randfläche 68 aufweisen-
de obere Rahmenschenkel 62 einstückig mit dem Ge-
häuseunterteil 24 ausgebildet ist und nicht zu dem ge-
sonderten Gehäusedeckel 25 gehört, verfügt die Um-
fangswand 27 selbst bei geöffnetem Aufbewahrungsbe-
hälter 2 auch im Bereich der Kartenaufnahmen 54 über
eine hohe Stabilität.
[0096] Man kann den oberen Rahmenschenkel 62 als
rippenartiger Vorsprung der Gehäusewand 22 bezeich-
nen. Entsprechendes gilt beim Ausführungsbeispiel
auch für den durch die Eingriffsaussparung 78 lokal un-
terbrochenen und dadurch zweigeteilten unteren Rah-
menschenkel 63.
[0097] Vorzugsweise ist die Kartenaufnahme 54 im In-
nern einer zur Vorderseite des Behältergehäuses 15 hin
offenen kanalartigen Wandvertiefung 92 ausgebildet, die
sich außen in der Vorderwand 32 in der Höhenrichtung
16 über bevorzugt die gesamte Höhe des Gehäuseun-
terteils 24 hinweg erstreckt. Die Grundfläche 72 der Kar-
tenaufnahme 54 ist von einem Flächenabschnitt der be-
vorzugt ebenen Kanalgrundfläche 93 der kanalartigen
Wandvertiefung 92 gebildet.
[0098] Seitlich ist die kanalartige Wandvertiefung 92
von zwei Begrenzungs-Wandabschnitten 94 begrenzt,
die von beispielsweise wulstartigen Teilbereichen der
Umfangswand 27 gebildet sind. Die beiden seitlichen
Rahmenschenkel 64, 65 sind exemplarisch jeweils un-
mittelbar von einem Längenabschnitt eines der beiden
Begrenzungs-Wandabschnitte 94 gebildet, wobei die
Halterippen 74 an jeweils einem dieser Begrenzungs-
Wandabschnitte 94 angeformt sind. Der obere Rahmen-
schenkel 62 und der durch die Eingriffsaussparung 76
lokal unterbrochene untere Rahmenschenkel 63 verlau-
fen als rippenartige Vorsprünge der Gehäusewand 22
zwischen den beiden Begrenzungs-Wandabschnitten
94, wobei sie von der Kanalgrundfläche 93 in der Längs-
richtung 17 nach vorne abstehen. Sowohl der obere und
untere Rahmenschenkel 62, 63 als auch die Halterippen
74 stehen zweckmäßigerweise nicht nach außen über

die kanalartige Wandvertiefung 92 vor.
[0099] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Aufbewah-
rungseinrichtung 1 enthält eine in Figur 3 nur strichpunk-
tiert schematisch angedeutete Regalstruktur 95, die aus-
gebildet ist, um mindestens einen Aufbewahrungsbehäl-
ter 2 während seines Nichtgebrauches zu lagern. Die
Regalstruktur 95 bietet die Möglichkeit, den mindestens
einen Aufbewahrungsbehälter 2 in nach Art einer Schub-
lade herausziehbarer Weise aufzunehmen. Eine solche
Regalstruktur 95 kann beispielsweise in einer Werkstatt
oder in einem Service-Kraftfahrzeug installiert sein.
[0100] In diesem Zusammenhang hat der Aufbewah-
rungsbehälter 2 an der Außenseite des Behältergehäu-
ses 15 eine Führungseinrichtung 96, über die er mittels
einer daran angepassten, an der Regalstruktur 95 ange-
ordneten Gegen-Führungseinrichtung 97 der Aufbewah-
rungseinrichtung 1 in lösbarer Weise linear verschiebbar
in Eingriff bringbar ist. Exemplarisch umfasst die Füh-
rungseinrichtung 96 je eine Führungsschiene 96a, 96b
an der Außenseite jeder Seitenwand 34 im Bereich der
Behälterunterseite. Die Gegen-Führungseinrichtung 97
hat zwei Gegen-Führungsschienen 97a, 97b, die derart
beabstandet zueinander an der Regalstruktur 95 ange-
ordnet sind, dass der Aufbewahrungsbehälter 2 mittels
seiner Führungsschienen 96a, 96b mit ihnen von einer
Stirnseite her in Eingriff bringbar ist. Die Führungsschie-
nen 96a, 96b und die Gegen-Führungsschienen 97a, 97b
sind so aufeinander abgestimmt, dass der Aufbewah-
rungsbehälter 2 in seiner Längsrichtung 17 in die Regal-
struktur 95 einschiebbar und aus der Regalstruktur 95
herausziehbar ist. Bei dieser Handhabung kann der
Front-Handgriff 52 genutzt werden.
[0101] Das Behältergehäuse 15 besteht aus einem
Kunststoffmaterial. Die Führungseinrichtung 96 ist
zweckmäßigerweise einstückig im Gehäuseunterteil 24
ausgebildet.
[0102] Die Aufbewahrungseinrichtung 1 enthält vor-
zugsweise mehrere der beschriebenen Aufbewahrungs-
behälter 2. Diese Aufbewahrungsbehälter 2 haben vor-
zugsweise in der zu der Hochachse 16 rechtwinkeligen
Ebene den gleichen Umriss. In der Höhe können die
mehreren Aufbewahrungsbehälter 2 sich voneinander
unterscheiden.
[0103] Bevorzugt sind mehrere Aufbewahrungsbehäl-
ter 2 in der Höhenrichtung 16 aufeinander stapelbar, so-
dass sich ein aus mindestens zwei aufeinandergestapel-
ten Aufbewahrungsbehältern 2 bestehender Behälter-
stapel 98 ergibt, wie dies in Figur 11 exemplarisch gezeigt
ist. Im gestapelten Zustand sitzt ein jeweils oberer Be-
hälter 2, 2a mit seiner Behälterunterseite 99 auf der Be-
hälteroberseite 100 eines darunter angeordneten weite-
ren Behälters 2, 2b.
[0104] Zweckmäßigerweise hat jeder Aufbewahrungs-
behälter 2 im Bereich der Behälterunterseite 99 an sei-
nem Behältergehäuse 15 eine untere Kopplungseinrich-
tung 102, die beispielsweise in der aus Figur 10 ersicht-
lichen Weise ausgebildet ist. Außerdem hat jeder Aufbe-
wahrungsbehälter 2 an der Behälteroberseite 100 eine
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obere Kopplungseinrichtung 103, deren bevorzugte Aus-
gestaltung aus Figur 1 ersichtlich ist. Die beiden Kopp-
lungseinrichtungen 102, 103 sind derart aneinander an-
gepasst, dass durch ihr Zusammenwirken die unmittel-
bar aufeinandergestapelten Aufbewahrungsbehälter 2 in
voneinander unabhebarer Weise lösbar miteinander
koppelbar sind. Ein derart gekoppelter Zustand ist in Fi-
gur 10 gezeigt. Der Behälterstapel 98 lässt sich dann
mittels des oberen Handgriffes 45 des obersten Aufbe-
wahrungsbehälters 2 einheitlich tragen und transportie-
ren.
[0105] Die weiter oben erläuterten Verriegelungsmittel
38 gehören vorzugsweise zumindest partiell zu den bei-
den Kopplungseinrichtungen 102, 103. Beispielsweise
kann der Drehriegel 44 in eine in Figur 11 bei 104 abge-
bildete Kopplungsstellung verdreht werden, in der er die
beiden aufeinandergestapelten Aufbewahrungsbehälter
2 im Bereich der Behältervorderseite unabhebbar mit-
einander koppelt.
[0106] Weitere Bestandteile der Kopplungseinrichtun-
gen 102, 103 sind bei dem illustrierten Ausführungsbei-
spiel von an der Behälterunterseite 99 ausgebildeten
Vorsprüngen und von an der Behälteroberseite 100 aus-
gebildeten Vertiefungen gebildet. Im aufeinandergesta-
pelten Zustand zweier Aufbewahrungsbehälter 2 greifen
die Vorsprünge und Vertiefungen zumindest teilweise so
ineinander ein, dass sie sich quer zu der Höhenrichtung
16 überlappen bzw. hintergreifen und ebenfalls eine von-
einander unabhebbare Kopplung zweier aufeinanderge-
stapelter Aufbewahrungsbehälter 2 bewirken, insbeson-
dere im Bereich der Behälterrückseite. Bei den Vorsprün-
gen handelt es sich zweckmäßigerweise um zum Abstel-
len des Aufbewahrungsbehälters 2 auf einem Unter-
grund dienende Standfüße.

Patentansprüche

1. Aufbewahrungseinrichtung, mit mindestens einem
Aufbewahrungsbehälter (2), der ein Behältergehäu-
se (15) mit einer einen Aufbewahrungsraum (23) be-
grenzenden Gehäusewand (22) aufweist, wobei in
der Außenfläche der Gehäusewand (22) mindestens
eine einen im Wesentlichen rechteckigen Umriss
aufweisende Kartenaufnahme (54) ausgebildet ist,
die randseitig zumindest von zwei sich in einer Quer-
richtung (58) mit Abstand gegenüberliegenden seit-
lichen Randflächen (67) sowie einer sich zwischen
den beiden seitlichen Randflächen (67) erstrecken-
den oberen Randfläche (68) begrenzt ist, wobei im
Bereich der beiden seitlichen Randflächen (67) je-
weils eine sich längs der seitlichen Randfläche (67)
erstreckende Halterippe (74) ausgebildet ist, die ei-
ner Grundfläche (72) der Kartenaufnahme (54) mit
Abstand vorgelagert ist und gemeinsam mit dieser
Grundfläche (72) einen Halteschlitz (73) definiert,
und mit mindestens einer bezüglich dem Aufbewah-
rungsbehälter (2) gesonderten rechteckigen Infor-

mationsträgerkarte (3), die wahlweise in einer Be-
reitschaftsposition außerhalb der Kartenaufnahme
(54) oder in einer in die Kartenaufnahme (54) einge-
steckten Gebrauchsposition angeordnet werden
kann, wobei sie in der Gebrauchsposition mit einan-
der entgegengesetzten seitlichen Karten-
Randabschnitten (12) jeweils in einen der beiden
Halteschlitze (73) eintaucht, sodass sie an einem
Herausfallen aus der Kartenaufnahme (54) gehin-
dert und durch eine seitlich von den beiden Halte-
rippen (74) begrenzte Sichtöffnung (75) hindurch er-
kennbar ist,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Kartenaufnahme (54) an ihrer der
oberen Randfläche (68) in einer Höhenrichtung
(57) mit Abstand gegenüberliegenden Untersei-
te durch eine sich zwischen den beiden Halte-
rippen (74) erstreckende untere Randfläche
(69) begrenzt ist, wobei sämtliche Randflächen
(66, 67, 68, 69) der Kartenaufnahme (54) von
einem die Kartenaufnahme (54) peripher um-
rahmenden Begrenzungsrahmen (56) gebildet
sind, der integral mit einem einstückigen
Wandabschnitt (66) der Gehäusewand (22)
ausgebildet ist,
- dass jede Halterippe (74) kürzer ist als die ihr
zugeordnete seitliche Randfläche (67) der Kar-
tenaufnahme (54) und jede Halterippe (74) mit
einer oberen Stirnfläche (76) in einem Abstand
vor der oberen Randfläche (68) der Kartenauf-
nahme (54) endet, wobei der dadurch gebildete
Zwischenraum jeweils einen Karten-Einführ-
spalt (77) definiert, durch den hindurch die über
biegeelastische Eigenschaften verfügende In-
formationsträgerkarte (3) in Verbindung mit ei-
nem reversiblen Biegevorgang unter gleichzei-
tigem, von oben her erfolgendem Einstecken
der seitlichen Karten-Randabschnitte (12) in die
Halteschlitze (73) aus der Bereitschaftsposition
in die Gebrauchsposition bringbar ist,
- und dass der Begrenzungsrahmen (56) im Be-
reich der unteren oder oberen Randfläche (63,
62) der Kartenaufnahme (54) lokal durch eine
von den beiden seitlichen Randflächen (67) be-
abstandete Eingriffsaussparung (78) unterbro-
chen ist, deren Länge geringer ist als der lichte
Abstand zwischen den beiden Halterippen (74)
und durch die hindurch die in der Gebrauchspo-
sition befindliche Informationsträgerkarte (3) mit
einem Finger hintergreifbar und unter elasti-
schem Verbiegen und Auswölben durch die
Sichtöffnung (75) hindurch in die Bereitschafts-
position herausziehbar ist.

2. Aufbewahrungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eingriffsausspa-
rung (78) mittig zwischen den beiden seitlichen
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Randflächen (67) der Kartenaufnahme (54) ange-
ordnet ist, wobei sich beidseits der Eingriffsausspa-
rung (78) gleich lange Rahmenschenkelabschnitte
(63a, 63b) eines unteren oder oberen Rahmen-
schenkels (63, 62) des Begrenzungsrahmens (56)
anschließen.

3. Aufbewahrungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass ausschließlich ein
die untere Randfläche (69) der Kartenaufnahme (54)
definierender unterer Rahmenschenkel (63) des Be-
grenzungsrahmens (56) eine Eingriffsaussparung
(78) aufweist.

4. Aufbewahrungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Halterippen (74) an ihrer der oberen Stirnfläche
(76) entgegengesetzten Unterseite bis zur unteren
Randfläche (69) der Kartenaufnahme erstrecken
und dort zweckmäßigerweise einstückig in die unte-
re Randfläche (69) übergehen.

5. Aufbewahrungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest die obere Randfläche (68) und die untere Rand-
fläche (69) der Kartenaufnahme (54) jeweils an ei-
nem als rippenartiger Vorsprung der Gehäusewand
ausgebildeten oberen und unteren Rahmenschen-
kel (62, 63) des Begrenzungsrahmens (56) ausge-
bildet sind.

6. Aufbewahrungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
formationsträgerkarte (3) eine mit Informationen (6)
bedruckte Kartenoberfläche (5) hat und/oder min-
destens einen drahtlos auslesbaren elektronischen
Baustein (7) enthält.

7. Aufbewahrungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Behältergehäuse (15) einen zumindest im Wesent-
lichen rechteckigen Grundriss hat.

8. Aufbewahrungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Behältergehäuse (15) ein Gehäuseunterteil (24) auf-
weist, das eine Bodenwand (26) und eine vom Rand
der Bodenwand (26) in einer Höhenrichtung (16) des
Behältergehäuses (15) hochragende periphere Um-
fangswand (27) der Gehäusewand (22) aufweist,
wobei die Umfangswand (27) an ihrer der Boden-
wand (16) entgegengesetzten Oberseite eine Zu-
griffsöffnung (28) für den Aufbewahrungsraum (23)
umrahmt und sich aus einer Vorderwand (32), einer
der Vorderwand (32) quer zu der Höhenrichtung (16)
gegenüberliegenden Rückwand (33) und zwei sich
gegenüberliegenden und jeweils die Vorderwand
(32) mit der Rückwand (33) verbindenden Seiten-

wänden (34) zusammensetzt.

9. Aufbewahrungseinrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine Kar-
tenaufnahme (54) einschließlich ihrer sämtlichen
Randflächen (67, 68, 69) außen an der Umfangs-
wand (27) des Gehäuseunterteils (24) des Behälter-
gehäuses (15) ausgebildet ist, insbesondere an der
Vorderwand (32), wobei zweckmäßigerweise die
obere Randfläche (68) der Kartenaufnahme (54) an
einem rippenförmigen oberen Rahmenschenkel
(62) des Begrenzungsrahmens (56) ausgebildet ist,
der im Bereich der in der Höhenrichtung (16) orien-
tierten Oberseite der Umfangswand (27) angeordnet
ist und dort eine Versteifungsrippe der Umfangs-
wand (27) bildet.

10. Aufbewahrungseinrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Behälterge-
häuse (15) einen an dem Gehäuseunterteil (24) um
eine zur Höhenrichtung (16) des Behältergehäuses
(15) rechtwinkelige Schwenkachse (35) ver-
schwenkbar gelagerten Gehäusedeckel (25) auf-
weist, der in eine die Zugriffsöffnung (28) abdecken-
de Schließstellung und in mindestens eine die Zu-
griffsöffnung (28) freigebende Offenstellung ver-
schwenkbar ist, wobei er zweckmäßigerweise in der
Schließstellung durch Verriegelungsmittel (38) des
Aufbewahrungsbehälters (2) mit dem Gehäuseun-
terteil (24) lösbar verriegelbar ist.

11. Aufbewahrungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Behältergehäuse (15) außen an einer in der Höhen-
richtung (16) des Behältergehäuses (15) weisenden
Oberseite einen oberen Handgriff (45) aufweist, der
zweckmäßigerweise derart schwenkbar am Behäl-
tergehäuse (15) gelagert ist, dass er wahlweise in
eine an das Behältergehäuse (15) herangeschwenk-
te Nichtgebrauchsstellung (46) oder in mindestens
eine vom Behältergehäuse (15) weggeschwenkte
und nach oben ragende Gebrauchsstellung (47) ver-
schwenkbar ist.

12. Aufbewahrungseinrichtung nach Anspruch 11 in
Verbindung mit Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der obere Handgriff außen an dem
Gehäusedeckel (25) angeordnet ist.

13. Aufbewahrungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das
Behältergehäuse (15) außen an einer rechtwinkelig
zur Höhenrichtung (16) des Behältergehäuses (15)
orientierten Vorderseite einen zweckmäßigerweise
schwenkbar gelagerten Front-Handgriff (52) auf-
weist, und/oder dass der Aufbewahrungsbehälter (2)
an der Außenseite des Behältergehäuses (15) eine
Führungseinrichtung (96) aufweist, über die er her-
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ausziehbar in einer Regalstruktur (95) aufnehmbar
ist.

14. Aufbewahrungseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass sie
mehrere stapelbare Aufbewahrungsbehälter (2, 2a,
2b) umfasst, die jeweils an ihrem Behältergehäuse
(15) im Bereich der Behälterunterseite (99) eine un-
tere Kopplungseinrichtung (102) und im Bereich der
Behälteroberseite (100) eine obere Kopplungsein-
richtung (103) aufweisen, wobei diese beiden Kopp-
lungseinrichtungen (102, 103) derart aneinander an-
gepasst sind, dass in einer Höhenrichtung (16) un-
mittelbar aufeinandergestapelte Aufbewahrungsbe-
hälter (2, 2a, 2b) durch Zusammenwirken der oberen
Kopplungseinrichtung (103) des jeweils unteren Auf-
bewahrungsbehälters (2, 2b) und der unteren Kopp-
lungseinrichtung (102) des jeweils oberen Aufbe-
wahrungsbehälters (2, 2a) in voneinander unabheb-
barer Weise lösbar miteinander koppelbar sind.

15. Verfahren zum Einsetzen und zum Entnehmen einer
Informationsträgerkarte (3) in eine Kartenaufnahme
(54) und aus einer Kartenaufnahme (54) bei einer
Aufbewahrungseinrichtung (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Informations-
trägerkarte (3) zum Einsetzen in eine Kartenaufnah-
me (54) in Verbindung mit einem reversiblen Biege-
vorgang von oben her durch die Karten-Einführspal-
te (77) hindurch mit ihren beiden seitlichen Karten-
Randabschnitte (12) in die Halteschlitze (73) einge-
steckt wird, und dass die Informationsträgerkarte (3)
zum Entnehmen aus einer Kartenaufnahme (54)
durch die Eingriffsaussparung (78) hindurch mit ei-
nem Finger (86) hintergriffen und unter elastischem
Verbiegen und Auswölben durch die Sichtöffnung
(75) hindurch aus der Kartenaufnahme (54) heraus-
gezogen wird.
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